
 
 

 

 

Verbandssatzung für den Zweckverband Rettungsdienst und Feuer-

wehralarmierung Oberland (Weilheim) 

 

 

 

Die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-

Schongau gestalten gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Errichtung und 

den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG) vom 25.Juli 2002 (GVBl S.318) den Rettungs-

zweckverband Oberland (Weilheim) zu einem Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung um. Der Rettungszweckverband erlässt mit Zustimmung seiner 

Verbandsmitglieder und der Genehmigung der Regierung von Oberbayern dazu folgen-

de Verbandssatzung , geändert mit Satzungen des ZRF Oberland v. 15.11.2007, 

04.11.2010 und 17.04.2012  

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Name und Sitz 

 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-

erwehralarmierung Oberland (Weilheim)“. 

 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Weilheim i.OB. 

 

 

§ 2 Verbandsmitglieder 

 

Verbandsmitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-

Partenkirchen und Weilheim-Schongau.  

 

 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mit-

glieder. 
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§ 4 Aufgaben  

 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,  

1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu 

seiner Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen, 

2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten, 

3. ab dem Zeitpunkt der Funktionstüchtigkeit der Integrierten Leitstelle die Alar-

mierung der Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den in 

Art. 1 Satz 2, Art. 2 ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für Not-

rufabfrage, Alarmierung und Kommunikation notwendige fernmeldetechnische 

Infrastruktur im Verbandsgebiet bereitzustellen und zu unterhalten. 

 

(2) Der Zeitpunkt nach Absatz 1 Nr. 3 ist durch den Zweckverband im Einvernehmen 

mit dem Betreiber1.der Integrierten Leitstelle genau festzulegen. 

 

(3) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

 

(4) Der Zweckverband kann eines seiner Verbandsmitglieder oder einen Dritten mit 

der Durchführung der ihm nach Absatz 1 Nrn. 2 und 3 obliegenden Aufgaben be-

auftragen. Für seine weiteren rettungsdienstlichen Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 

gilt Art. 19 BayRDG. 

 

 

II. Verfassung und Verwaltung 

 

§ 5 Verbandsorgane 

 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende 

 

 



 
- 3 - 

 
 

  

 

 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übri-

gen Verbandsräten. 

 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet drei Verbandsräte. Die Zusammensetzung der 

Verbandsversammlung kann nur zum 1. Mai des Jahres geändert werden, in dem 

allgemeine Kommunalwahlen stattfinden. 

 

(3) Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 

 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Ver-

bandsräte können sich nicht gegenseitig vertreten. Die Verbandsräte und ihre 

Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden – ist 

ein solcher noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde – schriftlich zu benennen. 

 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, 

endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; ent-

sprechendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre Stellver-

treter werden durch Beschluß der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder be-

stellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder 

dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach 

Satz 2 kann durch Beschluß der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerru-

fen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan 

eines Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertre-

tungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter über ihr 

Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.  

 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzen-

den zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und –ort und die Beratungsge-

genstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sit-
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zung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 

24 Stunden abkürzen. 

 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss 

außerdem einberufen werden, wenn es die Aufsichtsbehörde oder ein Drittel der 

Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt; in diesem Fall 

ist die Verbandsversammlung spätestens binnen vier Wochen einzuberufen. 

 

(3) Der Betreiber der Integrierten Leitstelle, die Landesverbände der Hilfsorganisatio-

nen, die Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, die Landesvereinigung der Priva-

ten Rettungsdienste in Bayern e.V., die Kreisbrandräte im Verbandsgebiet, die 

BRK-Kreisverbände,die BRK-Bergwacht Abschnitt Hochland, die Sprecher der lei-

tenden Notärzte, der ärztliche Leiter Rettungsdienst ( nach Einführung) und die 

Aufsichtsbehörde sind zu den öffentlichen Sitzungen einzuladen; die Aufsichtsbe-

hörde ist auch zu den nichtöffentlichen Sitzungen einzuladen. Die Sätze 2 und 3 

des Absatzes 1 gelten entsprechend.  

 

 

§ 8  Sitzungen der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind grundsätzlich öffentlich. Der Ver-

bandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung 

vor. Er leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung.  

 

(2) Personen sowie die Vertreter der Behörden und Organisationen, die nach § 7 Ab-

satz 3 einzuladen sind, haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzuneh-

men. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann 

auch andere Personen hören. 

 

(3) Der Ausschluß der Öffentlichkeit richtet sich nach Art. 32 Abs. 4 KommZG. 
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§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und 

stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsge-

genstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Verbandsräte er-

schienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlußunfähigkeit, die nicht auf der per-

sönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 

Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberu-

fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig; auf 

diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssat-

zung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsver-

sammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefaßt; es wird offen abge-

stimmt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich 

der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört 

er nicht zu den Abstimmenden. 

 

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; die Vorschriften über die 

persönliche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den 

beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in 

der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Be-

werber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche 

Bewerber in die Stichwahl kommen. Haben ein Bewerber die höchste, zwei oder 

mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet 
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das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten 

Stimmenzahl kommt.  

 

(5) Es ist eine den Erfordernissen des Art. 54 Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung 

entsprechende Niederschrift zu fertigen, die den Verbandsmitgliedern, den Ver-

bandsräten sowie den nach § 7 Abs. 3 zu ladenden Organisationen und Personen 

zu übermitteln ist. 

 

 

§ 10 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung 

 

Für den Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung gilt Art.33 Abs.4 KommZG entspre-

chend.  

 

 

§ 11 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 

(1)  Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für die Entscheidung über  

1. die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Art. 19  

            Abs.1 und Abs. 2 BayRDG, 

 

2. den Betreiber und den Standort der Integrierten Leitstelle (Art. 4 ILSG). 

 

 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr gesetzlich zu-

gewiesenen Gegenstände. 

 

 

§ 12 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der Verbandsräte 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

 



 
- 7 - 

 
 

  

 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende und dessen Stellvertreter erhalten eine Sitzungsgeldpau-

schale von 51 Euro je Sitzung. Die Verbandsräte, die kraft Ihres Amtes der Ver-

bandsversammlung angehören, haben gegenüber dem Zweckverband einen An-

spruch auf Ersatz Ihrer Auslagen, insbesondere der Reisekosten nach den Bestim-

mungen des Bayer. Reisekostengesetzes. Die bestellten Verbandsräte erhalten au-

ßer dem Ersatz Ihrer Auslagen eine Sitzungsgeldpauschale von 31 Euro je Sitzung.  

 

(3) Angestellte und Arbeiter werden für ihnen entstandenen, nachgewiesenen Ver-

dienstausfall entschädigt.  

 

Selbständig Tätige erhalten für die durch die Teilnahme an Sitzungen entstandene 

Zeitversäumnis eine pauschale Verdienstausfallentschädigung von 10 Euro je ange-

fangene Stunde.  

 

Personen, die keine Ersatzansprüche nach den Sätzen 1 und 2 haben, denen aber 

im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 

durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 

ausgeglichen werden kann, erhalten eine Ersatzleistung von 10 Euro je angefangene 

Stunde. 

 

Die Verdienstausfallentschädigung bzw. Ersatzleistung nach den Sätzen 2 und 3 wird 

für höchstens 10 Stunden je Tag gewährt. Zur Sitzungsdauer zählt eine Stunde vor 

Beginn der Sitzung und eine Stunde nach Beendigung der Sitzung. Für Sitzungen an 

Sonn- und Feiertagen wird eine Entschädigung nach den Sätzen 2 und 3 nicht ge-

währt.  

 

 

§ 13 Wahl des Verbandsvorsitzenden 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversamm-

lung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter 

eines Verbandsmitgliedes sein. 

 



 
- 8 - 

 
 

  

 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs 

Jahren oder – sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmit-

gliedes – auf die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der 

Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsit-

zenden weiter aus. 

 

 

§ 14 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-

nung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Ge-

setz über die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

 

(3) Durch besonderen Beschluß der Verbandsversammlung können dem Verbandsvor-

sitzenden unbeschadet des § 11 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledi-

gung übertragen werden. 

 

(4) Erklärungen, durch welche der Zweckverband verpflichtet werden soll, binden ihn 

nur, wenn sie in schriftlicher Form abgegeben werden. Die Erklärungen sind durch 

den Verbandsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeich-

nung handschriftlich zu unterzeichnen. Sie können aufgrund einer den vorstehenden 

Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch von Bediensteten des Zweckver-

bands unterzeichnet werden.  

Satz 1 findet keine Anwendung auf ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen 

Lebens, die einen Betrag von 200,00 Euro nicht übersteigen.  
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§ 15 Geschäftsstelle 

 

Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle bei dem Landratsamt, das den Ver-

bandsvorsitzenden stellt. Sie wird durch einen Geschäftsleiter geführt, der vom Ver-

bandsvorsitzenden nach Anhörung der Verbandsversammlung zu bestellen ist. 

Die Verbandsversammlung kann dem Geschäftsleiter durch Beschluß mit Zustimmung 

des Verbandsvorsitzenden  

1. Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 14 Abs. 2 

2. weitere Angelegenheiten unbeschadet des § 11 Abs. 1 

zur selbständigen Erledigung übertragen. Soweit die Verbandsversammlung dem Ge-

schäftsleiter Aufgaben übertragen hat, ist er zur Vertretung des Zweckverbandes nach 

außen berechtigt. Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsversamm-

lung beratend teil. 

 

 

III. Verbandswirtschaft 

 

§ 16 Anzuwendende Vorschriften 

 

Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entspre-

chend, soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes 

vorschreibt. 

 

 

§ 17 Umlegungsschlüssel 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Ver-

bandsmitgliedern eine Umlage. 

(2) Die ansonsten ungedeckten Kosten werden wie folgt verteilt: Ein Drittel der Kos-

ten zu je drei gleichen Teilen, zwei Drittel der Kosten im Verhältnis der Einwoh-

nerzahlen der Verbandsmitglieder. 
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§ 18 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

 

(1) Der Umlagesatz wird jeweils für ein Jahr festgesetzt. 

 

(2) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Be-

scheid mitzuteilen (Umlagenbescheid). 

 

(3) Die Umlage wird mit einem Viertel ihres Jahresbetrages am ersten jedes ersten 

Quartalsmonats fällig. 

 

§19 Kassenverwaltung 

 

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von der Kreiskasse des Verbands-

mitgliedes geführt, das den Vorsitzenden stellt.  

 

 

§ 20 Jahresrechnung, Prüfung 

 

(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjah-

res aufzustellen und innerhalb von 12 Monaten örtlich zu prüfen. 

 

(2) Die örtliche Prüfung erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt eines Verbandsmit-

gliedes, das nicht den Vorsitzenden stellt.  

 

(3) Nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, 

stellt die Verbandsversammlung die Jahresrechung alsbald fest und beschließt über 

die Entlastung. 

 

 

 

IV. Schlussbestimmungen 
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§ 21 Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Amtliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung 

von Oberbayern veröffentlicht. Die Verbandsmitglieder weisen in ihren Amtsblättern auf 

diese Bekanntmachung hin. 

 

 

§ 22 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

 

Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende 

und seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung un-

aufschiebbar ist. 

 

 

§ 23 Inkrafttreten 

 

Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Re-

gierung von Oberbayern in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verbandssatzung tritt die Ver-

bandssatzung vom 26.01.1977 (Amtsblatt der Regierung v. Oberbayern Nr.4/15.2.1977) 

außer Kraft. 

 

Weilheim, 11.7.2003 

 

Luitpold Braun 

Verbandsvorsitzender  

 

 

 

 

                                            
1 Entfällt, wenn der Zweckverband selbst Betreiber ist. 

 


